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Landkreis Wolfenbüttel
Die Landrätin

Sitzungsvorlage

Geschäftszeichen
IV/40-Bra

Datum
03.09.2023

Vorlage-Nr.
XIX-0324/2023

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit

Ausschuss für Schule und Sport öffentlich 20.09.2023 Vorberatung

Kreisausschuss nicht öffentlich 09.10.2023 Vorberatung

Kreistag öffentlich 06.11.2023 Entscheidung

Betreff

Oberschule Sickte in Sickte; hier: Errichtung eines gymnasiales Zweiges

Beschlussvorschlag:
1. Die Auswertung der Elternbefragung zur Errichtung eines gymnasialen Zweiges an der

Oberschule Sickte in Sickte wird zur Kenntnis genommen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, bis zum 31.10.2023 beim Regionalen Landesamt für Schule und
Bildung in Braunschweig einen Antrag auf Errichtung eines gymnasialen Zweiges an der
Oberschule Sickte in Sickte zum Schuljahr 2024/2025 zu stellen.

Aufwand/Auszahlung i. € Produktkonto Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsjahr/e

Mittel stehen zur Verfügung nicht zur
Verfügung

nur bereit i. H. v. Euro

Deckungsvorschlag Mehrerträge/-einzahlungen bei Minderaufwendungen/-auszahlungen bei

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen unterstützt behindert

Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung unterstützt behindert

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt unterstützt behindert

Oberziel 2 Bildung und Kultur unterstützt behindert

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft unterstützt behindert

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz unterstützt behindert

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur unterstützt behindert
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Begründung:

Grundsätzlich kann eine Oberschule um ein gymnasiales Angebot (gymnasialer Zweig)
erweitert werden.

Nach § 106 Abs. 3 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) sind Schulträger verpflichtet,
Schulen zu errichten, zu erweitern, einzuschränken, zusammenzulegen, zu teilen oder
aufzuheben, wenn die Entwicklung der Schülerzahlen dies erfordert. Nach Absatz 3 Satz 3 ist
die Erweiterung einer Oberschule um ein gymnasiales Angebot ist zulässig, wenn der Besuch
eines Gymnasiums im Gebiet des Landkreises oder der kreisfreien Stadt unter zumutbaren
Bedingungen gewährleistet bleibt und der Schulträger desjenigen Gymnasiums zustimmt, das
die Schülerinnen und Schüler sonst im Gebiet des Landkreises oder der kreisfreien Stadt
besuchen würden.

Für die Errichtung eines gymnasialen Zweiges an einer Oberschule sind laut Verordnung für
die Schulorganisation (SchulOrgVO) mindestens 27 Schülerinnen und Schüler (SuS)
erforderlich.

Der Kreistag hat die Landrätin in seiner Sitzung am 26.09.2022 beauftragt, die notwendigen
Daten zu erheben, um eine verlässliche 10-Jahres-Prognose zu erstellen, um die Frage zu
beantworten, ob ein gymnasialer Zweig an der Oberschule Sickte zum Schuljahr 2024/2025
eingerichtet werden kann. In der Zeit vom 1.6.2023 bis 14.6.2023 hat wurde eine
Elternbefragung in den 1. bis 3. Klassen (3.054 Schülerinnen und Schüler) der Grundschulen
im Landkreis Wolfenbüttel (ohne die Samtgemeinde Baddeckenstedt) durchgeführt. Es war
möglich, in analoger oder digitaler Form an der Befragung teilzunehmen.

An der Elternbefragung haben sich insgesamt 1.152 Familien beteiligt. Hiervon waren 930
Stimmen gültig. Die Auswertung ist in der Anlage 1 dargestellt.

Auf Basis der in der Elternbefragung ermittelten Werte wurde eine 10-Jahres-Prognose für
einen gymnasialen Zweig an der Oberschule Sickte erstellt.

Es ergeben sich folgende Prognosewerte:

Das erforderlichen mindestens 27 SuS, die einen gymnasialen Zweig an der Oberschule
Sickte besuchen würden, sind somit erreicht. Anlage 2

Der Besuch der drei Wolfenbütteler Gymnasien bleibt weiterhin unter zumutbaren
Bedingungen gewährleistet. Es sind keine Änderungen geplant.

Als Schulträger der Gymnasien im Gebiet des Landkreises muss die Stadt Wolfenbüttel der
Errichtung eines gymnasialen Zweiges zustimmen.

Jahr der
Einschulung in
Klasse 5

Prognosewert SuS im
gymnasialen Zweig

1 2024/2025 58
2 2025/2026 56
3 2026/2027 66
4 2027/2028 58
5 2028/2029 58
6 2029/2030 55
7 2030/2031 58
8 2031/2032 59
9 2032/2033 43
10 2033/2034 59
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Am 10.03.2023 hatte der Landkreis die Stadt Wolfenbüttel darüber informiert, dass eine
Elternbefragung geplant sei, um den konkreten Bedarf eines gymnasialen Zweiges an der
Oberschule Sickte in Sickte zu ermitteln. Mit Schreiben vom 27.4.2023 hatte die Stadt
geantwortet, dass sie, sofern mit der Elternbefragung der Bedarf festgestellt würde, vor ihrer
Entscheidung die Zustimmung mit ihren drei Gymnasien zu erörtern und durch
Gremienbeschluss zu entscheiden wäre. Der städtische Ausschuss für das Schulwesen tagt
am 12.09.2023, der Verwaltungsausschuss am 18.9.2023 und der Rat der Stadt Wolfenbüttel
am 11.10.2023. Die Vorlage der Stadt Wolfenbüttel ist als Anlage 3 beigefügt.

Seitens des Kreiselternrates und des Kreisschülerrates liegt noch keine Stellungnahme vor.

Eine förmliche Entscheidung des Schulvorstandes der Oberschule Sickte liegt noch nicht vor.
Die Signale der Oberschule Sickte zur Errichtung eines gymnasialen Zweiges sind positiv. Der
Schulvorstand tagt voraussichtlich am 25.9.2023.

An der Oberschule Sickte werden von den sechs Jahrgängen zurzeit vier Jahrgänge 5-zügig
und zwei Jahrgänge 4-zügig unterrichtet. Um den Raumbedarf sicherzustellen wurden im
Schuljahr 2022/2023 und zum Schuljahr 2023/2024 mobile Klassenräume aufgestellt. Die
Schule hat damit einen Besprechungsraum, drei weitere allgemeine Unterrichtsräume (AUR)
und fünf Differenzierungsräume (DiffR) bekommen. Die mobilen Klassenräume sind nur eine
vorübergehende Lösung. Es ist geplant, für die Oberschule Sickte einen Erweiterungsbau zu
errichten. Über den Erweiterungsbau soll in der Sitzung des Ausschusses für Schule und
Sport am 22. November 2023 entschieden werden. Herr Marken, der Schulleiter der
Oberschule Sickte, hat mir versichert, dass eine 5-zügige Oberschule mit einem gymnasialen
Zweig vorübergehend auch in den bestehenden Räumlichkeiten unterrichtet werden kann.

Mit dem Antrag auf Errichtung eines gymnasialen Zweiges an der Oberschule Sickte muss
beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung (RLSB) auch ein Raumkonzept
eingereicht werden.

Das Raumkonzept ist aus der Anlage 4 zu ersehen.

Ein Informatikraum wurde vorübergehend zu einem AUR umgebaut (Rückbau ist problemlos
möglich). Ein Kunstraum wurde zum zweiten Lehrerzimmer umfunktioniert, da mit
ansteigenden Schülerzahlen auch die Lehrkräfte zahlenmäßig gewachsen sind. Das alte
Lehrerzimmer ist zu klein für alle Lehrkräfte. Das Fehlen eines zweiten Kunstraumes wird
dadurch kompensiert, dass Kunstunterricht teilweise in den AUR unterrichtet wird. Im
Verwaltungsbereich kann der fehlende Raum dadurch kompensiert werden, dass in den
vorhandenen Büros ein weiterer Arbeitsplatz eingerichtet wurde. Dies ist nicht optimal, aber
durch das lösungsorientierte Verhalten des Kollegiums möglich.

Der Antrag zur Errichtung eines gymnasialen Zweiges an der Oberschule Sickte in Sickte für
das Schuljahr 2024/2025 muss bis zum 31.10.2023 gestellt werden. Das Regionale
Landesamt für Schule und Bildung hat sich damit einverstanden erklärt, dass der Landkreis
Wolfenbüttel den Antrag vorbehaltlich des Beschlusses des Kreistages am 6.11.2023 stellt.

Ich bitte daher, vorbehaltlich der positiven Beschlüsse des Rates der Stadt Wolfenbüttel und
des Schulvorstandes wie beantragt zu entscheiden.

Im Auftrag
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Bernd Retzki

Anlagen:

Anlage 1: Auswertung der Elternbefragung
Anlage 2: Prognose für den gymnasialen Zweig
Anlage 3: Vorlage der Stadt Wolfenbüttel (Vorlage-Nr. 0186/2023)
Anlage 4: Raumkonzept für die Oberschule Sickte mit gymnasialem Zweig
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